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1. Anlass 
 

In der Einleitungsphase der Unternehmensverfahren zur Querspange der B 311 

bestand ein reger Kontakt zum Bürgermeister und zum Gemeinderat von 

Oberdischingen. In die Flurbereinigung Erbach-Donaurieden/Ersingen (B 311) 

wurden 153 ha der Gemarkung Oberdischingen einbezogen. 

Bei den Gesprächen kam die Frage auf: „Wenn schon ein Teil der Gemarkung durch 

die Querspangenflurbereinigung überplant wird, wäre es dann nicht sinnvoll, im Rest 

ebenfalls eine Flurneuordnung durchzuführen (?)“. Der Gemeinderat fasste nun den 

Beschluss, zusammen mit 

den FD Flurneuordnung, 

eine Bürgerversammlung 

und wenn gewünscht auch 

anschließende Bürger-

workshops durchzuführen 
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Bild oben: Auszug Artikel Südwestpresse zur ersten 
Bürgerversammlung 

2. Bürgerversammlung am 09.03.2016 
 

Der FD Flurneuordnung stellte in 

dieser Bürgerversammlung die 

Möglichkeit vor, ergebnisoffene 

Workshops anzubieten.  

Themenschwerpunkte:  

1. Landwirtschaft, Ökologie und 

Hochwasserschutz (Grundlage: 

Rückmeldung/Diskussion mit den 

anwesenden Teilnehmern). 

Bild oben: Erste Bürgerversammlung 

2. Untersuchung: Ob das 

Instrument „Flurneuordnung“ 

dafür geeignet ist. 

 

 

Bild rechts und unten: Auszug 

Folien/Vortrag 

 

Die Versammlung war 

mit ca. 100 Anwesenden 

sehr gut besucht. Am 

Ende meldeten sich ca. 

20 Bürger mit der Bereit-

schaft, an Workshops 

teilzunehmen. 

 

 

Bild links: Interessierte Bürger => Teilnahme Workshop 

 

 



3 

 

3. Workshops (2016 – 2017) 

 

Es fanden insgesamt 10 Workshops statt, davon eine örtliche Begehung und zwei 

Besichtigungen von aktuellen Flurbereinigungen (Uttenweiler (B 312 und Ehingen-

Dächingen). Die Workshops waren mit ca. 25 Teilnehmern durchweg gut besucht. Es 

wurde sehr konstruktiv und engagiert ein Wegekonzept entwickelt, in das auch 

Belange des Hochwasserschutzes und des Naturschutzes einflossen. Die 

Ausarbeitungen des Workshops wurden vom Fachdienst Flurneuordnung regelmäßig 

in eine Karte übertragen und eine Kostenschätzung erstellt. Die Ergebnisse wurden 

auch zeitnah im Internet veröffentlicht. 

Am Ende des Workshops (abschließende Bürgerversammlung siehe 4.) sollten die 

Eigentümer auf Grund einer realistischen Planung über die voraussichtlichen Kosten 

und den überschlägigen Abzug einer Flurbereinigung informiert werden, damit sie 

sich eine Meinung über die Maßnahme bilden konnten (und nicht „die Katze im Sack 

kaufen“ müssen).Parallel zu den Workshops wurde in zwei Gemeinderatssitzungen 

und einer Ortsversammlung des Bauernverbands über die Workshops und eine 

mögliche Flurbereinigung informiert. 
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Bilder oben: Workshops   
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4. Abschluss: Bürgerversammlung am 18.10.2017 

 

Hier wurden die Ergebnisse des Workshops durch Workshop-Teilnehmer vorgestellt. 

Der FD Flurneuordnung erläuterte die Kosten, die auf Grund des erarbeiteten 

Konzepts voraussichtlich entstehen würden. Weiterhin wurden die Vorteile einer 

Flurneuordnung dargestellt, auch in Bezug auf den Hochwasserschutz, und über den 

möglichen Ablauf informiert. Der Fachdienstleiter Flurneuordnung Marc Bierkamp 

wünschte sich jedoch, dass die Bürger hinter einer Flurbereinigung stehen und sagte 

aus, dass das Landratsamt eine Flurbereinigung erst einleitet (Antrag beim 

Landesamt für Flurneuordnung), wenn der Gemeinderat dies beantragt. Die Vorteile 

einer Flurbereinigung wurden durch ein Zitat aus einem Interview mit Thomas 

Tremmel, Präsident des Verbandes der Teilnehmergemeinschaften in bwagrar 

40.2017 unterstrichen: „Die Flurneuordnung ist so ein starkes Instrument, dass jeder, 

der die Möglichkeit einmal erkannt hat und um eine Strukturverbesserung im 

ländlichen Raum bemüht ist, die Anordnung eines Verfahrens beantragt.“  

Bürgermeister Nägele betonte, dass die Gemeinde ein sehr großes Interesse an 

einer Flurbereinigung hat. Die dringend nötigen Maßnahmen zum Hochwasserschutz 

und der Ausbau der ländlichen Wege ist durch die Gemeinde alleine nicht zu 

stemmen. Der Gemeinderat hat deswegen beschlossen, die Hälfte der Teilnehmer-

beiträge, gedeckelt auf 300 € pro ha) zu übernehmen. In der anschließenden 

Diskussion - die sehr konstruktiv und sachlich verlief  - meldeten sich sowohl 

Befürworter als auch Gegner einer Flurneuordnung zu Wort. Kritische Meinungen 

wurden  insbesondere zu den anfallenden Kosten, den möglichen Abzug und zu der 

Unsicherheit bei Neuzuteilung  geäußert. Die Umsetzung eines Gesamtkonzeptes 

(Landwirtschaft, Hochwasser, Ökologie, Gemeindeentwicklung usw.) durch die 

Flurneuordnung, wurde von vielen Anwesenden als positiv gewertet.  

Zum Abschluss der Veranstaltung 

holte der Bürgermeister ein 

Meinungsbild ein.   Von den ca. 75 

Anwesenden sprachen sich 26 für 

und 22 gegen eine Flurbereinigung 

aus. Der Gemeinderat beschloss 

am 07.11.2017, keinen Antrag auf 

Einleitung einer Flurbereinigung zu 

stellen. 

Bild oben: Abschlussveranstaltung  
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5. Zusammenfassung 

 

Alle Veranstaltungen waren sehr konstruktiv. Auch die Gegner einer möglichen 

Flurneuordnung nahmen an den Workshops teil und brachten sich ein. Auffällig war, 

dass es auch „vehemente“  Befürworter gab, die ihre Meinung auch öffentlich 

vertraten. Seitens der uFB wurde schon von Anfang klar kommuniziert, dass es nur 

zu einer Flurneuordnung kommt, wenn ein überwiegendes Interesse der Bürger 

vorhanden ist und zusätzlich die Gemeinde einen Antrag auf Flurneuordnung stellt. 

Die Umfrage ergab zwar eine eindeutige Mehrheit, aber keine überragende.  

Die Gemeinde wird aufgrund dieses Ergebnisses  keinen Antrag stellen.  

Die Flurneuordnung  im ADK ist aktuell voll ausgelastet (rechnerisch: 18 Jahre 

Arbeitsvorrat), deshalb erfolgt auch von unserer Seite keine weitere Bearbeitung.   

 

Bild links: Auszug 

aus der 

Bürgerplanung 

„Wegenetz“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektives Interesse 

In den Bereichen Agrarstruktur, Wegebau, Ökologie und besonders im lokalen 

Hochwasserschutz kann durch eine Flurneuordnung eine erhebliche 

Verbesserungen erzielt werden. 

- vorhanden – 
 

Subjektives Interesse 

Teilweise vorhanden, aber durch den fehlenden - aber von unserer Seite 

notwendigen -  Antrag der Gemeinde nicht ausreichend dokumentiert. 

- teilweise vorhanden – 
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Arbeitskapazität  

Aufgrund der aktuellen Auslastung nur bedingt vorhanden (siehe auch 

Unternehmensverfahren Erbach). In einigen Jahren – falls keine neue unerwartete 

Anordnungen kommen – wieder eher möglich. 

-- aktuell nur bedingt – 
 

Zeitplanung 

Eine Anordnung wäre jetzt durchaus sinnvoll, weil damit die Flurneuordnung 

Oberdischingen parallel zu den Unternehmensverfahren (Erbach/Querspange) 

durchgeführt werden kann. Das mögliche Zeitfenster ist aber noch ein paar Jahre 

offen, weil die Baumaßnahmen in den beiden Unternehmensverfahren 

Erbach/Querspange noch nicht begonnen haben. 

- aktuell sinnvoll, aber später auch noch möglich – 

 

Sicherlich kann dieses Projekt - in einigen Jahren -  wieder an Aktualität zunehmen. 

 

gez. Frank/Bierkamp 
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Anlage 1:  Zeitungsartikel  

 

Zeitungsartikel über die Bürgerversammlung in der Schwäbischen Zeitung vom 

20.10.2017: 
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Südwestpresse zum Gemeinderatsbeschluss vom 7.11.2017  

 (Kein Antrag auf Flurneuordnung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


